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      Meine  
 erste Reise  
       ohne die  Eltern

G E P R Ü F T E  Q U A L I TÄT

Wichtige Siegel
TÜV-Siegel sind 
ein guter Anhalts­
punkt bei der 

Suche nach einem seriösen 
Reiseveranstalter. Die 
„Geprüfte Service-Qualität“ 
vom TÜV Nord belegt kun­
denfreundlichen Service. 
Beschwerden und Rekla­
mationen nimmt der An­
bieter ernst. 

Anbieter mit dem 
Siegel „Geprüfte 
Reisenetz Qualität“ 

wurden von Reisenetz e. V., 
dem deutschen Fachver­
band für Jugendreisen, ex­
plizit auf die Qualität ihrer 
Kinder- und Jugendreisen 
hin überprüft. Das Siegel ist 
ein Garant für ehrliche und 
fachkundige Beratung.

Das Siegel „beQ – 
Mit Sicherheit 
pädagogisch“ vom 

Bundesverband Individual- 
und Erlebnispädagogik e. V. 
kennzeichnet hochwertige 
pädagogische Programme 
und deren Anbieter. Die 
Betreuer wurden umfassend 
geschult.

Für den kleinen 
Geldbeutel 
Kinder und Jugendliche, 
deren Familien Hartz IV 
zusteht, können pro Monat 
zehn Euro aus dem 
Bildungspaket beantragen. 
Das muss allerdings vor 
einer Reise mit den Mit­

arbeitern des 
Jobcenters 
abgesprochen 
werden. Kom­
munale Jugend­
ämter bieten zum 
Teil bereits ver­
günstigte Ferien­
fahrten an. 
Ebenso kirch­
liche Träger und 
Wohlfahrtsver­
bände wie die 

Diakonie, Caritas und AWO. 
Diese Angebote sind jedoch 
vom Wohnort abhängig. 

 Während die Klei­
neren noch ohne 
Murren mit Mama 
und Papa Ferien 

machen, gehen die Urlaubspläne 
von Jugendlichen und Eltern 
oft auseinander. Sie wollen et­
was selbstständiger unterwegs 
sein oder mit Freunden verrei­
sen. Da kann eine Kinder- 
beziehungsweise Jugendreise 
eine willkommene Alternative 
sein. Diese werden nicht nur 
von gemeinnützigen und kirch­
lichen Organisationen angebo­
ten. Auch spezialisierte Veran­
stalter haben Angebote parat.

Allein verreisen ab 
acht Jahre

Gesetzlich geregelt ist Urlaub 
ohne Eltern für Minderjährige 
nicht. Sie dürfen allein verrei­
sen, sobald die Eltern es ihnen 
erlauben. „Kinder sollten min­
destens acht Jahre alt sein. Das 
hängt aber auch davon ab, wie 
selbstständig sie schon sind“, 
empfiehlt Ralf Olk, Vorstands­
mitglied von Reisenetz e. V., 
dem deutschen Fachverband 
für Jugendreisen. Doch egal ob 
Zeltlager mit dem Turnverein, 
Ferienfreizeit über einen sozia­
len Träger oder eine eigens ge­
buchte Veranstalterreise – die 
Betreuung muss stimmen.

Für Kinder und Jugendliche 
sind altersgerechte Gruppen 
besonders wichtig. Denn jün­
gere brauchen noch viel Zu­
wendung, ältere hingegen mehr 
Freiräume. Bei Kindern sollte die 
Betreuung daher viele Dinge 
umfassen, die sonst die Eltern 
übernehmen, z. B. gemeinsame 
Mahlzeiten. Im Idealfall liegt der 
Betreuungsschlüssel mindestens 
bei 1:10 – d. h., ein Betreuer ist 
für  maximal zehn Kinder zu­
ständig. Ab 13 Jahren sind es 
maximal 15 Kinder, ab 16 Jahren 
höchstens 20. Unabhängig da­
von sollten jeder Gruppe aber 
immer zwei volljährige Betreuer 
zur Verfügung stehen.

Sechs Wochen Schulferien stehen vor der Tür – 
doch wohin mit dem Kind die ganze Zeit?  

Ist vielleicht eine betreute Kinder- und Jugendreise 
das Richtige? Lesen Sie, worauf Eltern 

bei der Buchung achten sollten

Diese gestalten für jedes Alter 
das Programm und geben klare 
Regeln vor. Den Kindern und 
Jugendlichen steht im Umfeld 
ihres Reiseorts zwar immer auch 
freie Zeit zur Verfügung, doch 
Betreuer sollten jederzeit wis­
sen, was die Kinder und Jugend­
lichen gerade tun.

Das wird jedoch nicht überall 
garantiert. Eltern sollten daher 
die Reisebeschreibung aufmerk­
sam lesen und auch im Klein­
gedruckten nachschauen: Pro­
blematisch wird es, wenn der 
Veranstalter ausschließt, dass die 
Betreuer Verantwortung für das 
Handeln ihrer Schützlinge über­
nehmen. Dann könnten Kinder 
und Jugendliche im Notfall auf 
sich selbst gestellt sein.

Damit die Betreuer 
aber auch in schwie­
rigen Situationen 
richtig handeln, 
müssen sie für die 
Reise ausreichend 
geschult sein. Als 
Richtlinie empfehlen 
Experten eine mehrtä­
gige Ausbildung, vor allem in 
Reiserecht, Straf- und Sexual­
strafrecht sowie Jugendschutz. 
Geht das aus den Unterlagen des 
Anbieters nicht hervor, sollten 
Eltern detailliert nach dem 
Betreuungskonzept fragen und 
sich die Qualifikation erklären 
lassen. 

Einen guten  
Veranstalter finden

Ist das Angebot ansprechend, 
lohnt sich vor der Buchung noch 
ein Blick auf den Veranstalter. 
Denn es gibt einige Aspekte, die 
es ermöglichen, einen guten 

Anbieter zu erkennen. Er 
sollte z. B. schon ei­

nige Jahre erfolg­
reich Kinder- und 
Jugendreisen an­
bieten. Auch die 
Mitgliedschaft in 

Verbänden ist ein 
Qualitätsmerkmal. 

Denn das beweist, dass 
der Veranstalter am Aus­

tausch mit anderen interessiert 
ist und seine Angebote stetig 
weiterentwickelt. Zudem zeich­
nen TÜV-Siegel und Zertifikate 
gute Anbieter aus (siehe rechts).

Über das Portal www.
jugendreisen-kompass.de kön­
nen die Angebote seriöser Reise­

veranstalter verglichen werden. 
Ein Klick zeigt, mit welchen Sie­
geln sie ausgezeichnet wurden. 
Auch empfehlenswert ist das 
Portal www.juvigo.de.

Rechtlich auf der 
sicheren Seite

„Buchen Eltern eine betreute 
Reise, geht die Aufsichtspflicht 
für die Dauer des Aufenthalts 
automatisch auf die Betreuer 
über“, erklärt Ralf Olk. Während 
der Reise sind diese dafür 
zuständig, dass die Kinder und 
Jugendlichen weder selbst zu 
Schaden kommen noch andere 
schädigen. Daher holt der Ver­
anstalter bereits vor Beginn der 
Reise Informationen über die 
Teilnehmer sowie Genehmi­
gungen für bestimmte Aktivi­
täten oder Ausflüge ein.

Der genaue Umfang der Auf­
sichtspflicht ist gesetzlich nicht 
geregelt. Die Verantwortlichen 

müssen aber alles tun, um die 
Kinder und Jugendlichen zu 
schützen. Dazu gehört auch die 
Einhaltung des Jugendschutzes, 
z. B. in Bezug auf Alkohol und 
Zigaretten oder Ausgehzeiten. In 
Deutschland dürfen Minder­
jährige weder rauchen noch 
hochprozentigen Alkohol kon­
sumieren. Bier und Wein ist ab 
16  Jahren gestattet, allerdings 
gelten im Ausland teilweise 
strengere Gesetze. Auch ein Dis­
cobesuch ist von Land zu Land 
unterschiedlich reglementiert.

„Kommt es durch Verstöße 
gegen die Aufsichtspflicht zu 
Unfällen oder Schäden, können 
Betreuer sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich belangt werden“, 
so Ralf Olk. Die bestehenden Ver­
tragsbedingungen müssen vor 
der Reise aber immer den Unter­
lagen des jeweiligen Veranstal­
ters entnommen werden.

Vor Reiseantritt sollte in 
jedem Fall der Versicherungs­

schutz des Kindes 
überprüft werden: 
Die Unfall- und 
Krankenversiche­
rungen müssen bei 
Auslandsreisen meist 
durch Zusatztarife 
erweitert werden. 
Diese können häufig 
auch als Paket über 
den Veranstalter ge­
bucht werden. Ex­
perten empfehlen zudem eine 
Reiserücktrittsversicherung.

Reiseveranstalter sind ge
setzlich zu einer Insolvenzver­
sicherung verpflichtet. Außer­
dem müssen sie vor der Reise 
einen Sicherungsschein aushän­
digen. Damit erhält der Kunde 
im Fall einer Insolvenz sein Geld 
zurück. Ist die Reise bereits 
angetreten, garantiert er die 
Erstattung der Rückreise. Für 
seriöse Veranstalter ist das 
selbstverständlich. 
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Stunden am Tag, sieben 
Tage pro Woche sollte 
eine Elternhotline den 

Kontakt zum Kind 
ermöglichen

Meistens besteht das 
Programm aus festen 
und freiwilligen Bau-
steinen, aus gemein-
samen Aktivitäten 
und Ruhezeiten

Einige Anbieter 
bringen Kinder in 

Zelten unter, 
andere in Mehr-

bettzimmern. 
Hier sollten 

Eltern genau 
nachfragen

Gummistiefel oder Sandalen? 
Regenjacke oder Badeshorts? 
Damit die Kleinen die richtige 
Kleidung im Gepäck haben, 

sollten sich Eltern über das Wetter 
am Reiseziel informieren. Viele 

Veranstalter helfen auch mit 
einer Packliste

Damit es den Kindern jederzeit gut 
geht, sollte der Veranstalter 
unbedingt über Allergien und Vor-
erkrankungen informiert werden

Wenn Kinder Heimweh 
bekommen, nehmen sich gut 
geschulte Betreuer Zeit und 
beschäftigen sich mit ihnen


